
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

301-1 Richtergesetz des Freistaates Sachsen (SächsRiG) 
 

1. Aktualisierung 2009 (19. Februar 2009) 
 
 
Das Sächsische Justizgesetz wurde durch Art. 1 des Dritten Gesetzes zur Änderung des Richtergesetzes 
des Freistaates Sachsen v. 19. Januar 2009, SächsGVBl. S. 22, mit Wirkung vom 19. Februar 2009 wie 
folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 15  Zuständigkeit der Richterräte und des 
Landesrichterrats 

(1) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Landesrichterrat ist an den folgenden 

Angelegenheiten zu beteiligen: 
1. Maßnahmen zur Verhütung von Dienstunfäl-

len und sonstigen Gesundheitsschädigun-
gen, 

2. Regelung der Ordnung im Gericht, 
3. Inhalt von Personalfragebogen, 
4. Beurteilungsrichtlinien, 
5. grundsätzliche Fragen der Fortbildung der 

Richter, 
6. Einführung grundlegend neuer Arbeitsme-

thoden, 
7. Grundsätze der Personalbedarfsberechnung 

für den richterlichen Dienst, 
8. Gestaltung der Arbeitsplätze, 
9. Einrichtung, Verwaltung und Auflösung von 

Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht auf ihre 
Rechtsform, 

10. Einführung, Änderung und Ausweitung be-
trieblicher Informations- und Kommunikati-
onsanlagen, der Art und Weise, wie Daten 
und Signale aufgenommen, erfasst, übertra-
gen und ausgegeben werden, soweit die Ar-
beitsweise der Richter betroffen ist, 

11. Einführung oder Änderung technischer Ein-
richtungen, die dazu bestimmt sind, das 
Verhalten oder die Leistung der Richter zu 
überwachen, 

neu 
 
§ 15  Zuständigkeit der Richterräte und des 
Landesrichterrats 

(1) (unverändert) 
(2) Der Landesrichterrat wirkt in folgenden 

Angelegenheiten mit: 
1. Grundsätze der Personalbedarfsberech-

nung für den richterlichen Dienst, 
2. Einführung, Änderung und Ausweitung 

betrieblicher Informations- und Kommu-
nikationsanlagen, der Art und Weise, wie 
Daten und Signale aufgenommen, er-
fasst, übertragen und ausgegeben wer-
den, soweit die Arbeitsweise der Richter 
betroffen ist. 

(3) Der Landesrichterrat hat in folgenden Ange-
legenheiten mitzubestimmen: 

1. Maßnahmen zur Verhütung von Dienstunfäl-
len und sonstigen Gesundheitsschädigun-
gen, 

2. Regelung der Ordnung im Gericht, 
3. Inhalt von Personalfragebogen, 
4. Beurteilungsrichtlinien, 
5. grundsätzliche Fragen der Fortbildung der 

Richter, 
6. Einführung grundlegend neuer Arbeitsme-

thoden, 
 
 

7. Gestaltung der Arbeitsplätze, 
8. Einrichtung, Verwaltung und Auflösung von 

Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht auf ihre 
Rechtsform, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

12. Richtlinien über die Abordnung von Rich-
tern, 

13. Erhebung der Disziplinarklage, sofern der 
Richter die Beteiligung beantragt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Eine Beteiligung der Richterräte und des 
Landesrichterrats findet nicht statt, wenn nach § 22 
eine Beteiligung des Präsidialrats vorgesehen ist. 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Richtlinien über die Abordnung von Rich-
tern, 

10. Erhebung der Disziplinarklage, sofern der 
Richter die Beteiligung beantragt, 

11. Einführung oder Änderung technischer 
Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, 
das Verhalten oder die Leistung der Rich-
ter zu überwachen. 

(4) Die Beteiligung nach den Absätzen 2 
und 3 erstreckt sich auf Angelegenheiten, für 
die das Staatsministerium der Justiz, der Prä-
sident des Oberlandesgerichts, des Sächsi-
schen Oberverwaltungsgerichts, des Sächsi-
schen Landesarbeitsgerichts sowie des Säch-
sischen Landessozialgerichts zuständig sind, 
soweit kein Fall des Absatzes 1 gegeben ist. 

(5) In Beteiligungsverfahren, für die gemäß 
Absatz 1 der Richterrat zuständig ist, wird der 
Landesrichterrat nicht als Stufenvertretung 
tätig. Mit dem Landesrichterrat können Dienst-
vereinbarungen über alle allgemeinen und so-
zialen Angelegenheiten der Richter abge-
schlossen werden. 

(6) Eine Beteiligung der Richterräte und des 
Landesrichterrats findet nicht statt, wenn nach § 22 
eine Beteiligung des Präsidialrats vorgesehen ist. 
 
§ 15a  Verfahren bei der Beteiligung des Lan-
desrichterrates 

(1) Für das Verfahren der Mitwirkung gilt § 76 
Abs. 1 bis 3 und 6 des Sächsischen Personalvert-
retungsgesetzes (SächsPersVG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. Juni 1999 
(SächsGVBl. S. 430), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. 
S. 138, 144) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, entsprechend. 

(2) Unterliegt eine Maßnahme der Mitbestim-
mung durch den Landesrichterrat, kann sie nur mit 
dessen Zustimmung getroffen werden, sofern 
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. § 79 
Abs. 2 SächsPersVG gilt entsprechend. 

(3) Ergibt sich zwischen der Dienststelle und 
dem Landesrichterrat keine Einigung, entscheidet 
die Einigungsstelle für die Angelegenheiten der 
Richter (Einigungsstelle). Die Einigungsstelle soll 
binnen vier Wochen entscheiden, nachdem einer 
der Beteiligten gegenüber dem Staatsministerium 
der Justiz erklärt hat, die Entscheidung der Eini-
gungsstelle herbeiführen zu wollen. In den Fällen 
des § 15 Abs. 3 Nr. 3 bis 6, 9 bis 11 beschließt die 
Einigungsstelle, wenn sie sich nicht der Auffas-
sung der Dienststelle anschließt, eine Empfehlung 
an das Staatsministerium der Justiz. Dieses ent-
scheidet sodann endgültig. 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 15a  Geltung des Sächsischen Personalver-
tretungsgesetzes 

… 
 
§ 27  Stellvertreter des Vorsitzenden, Ersatz-
mitglieder 

(1) Scheidet der gewählte Vorsitzende vorzeitig 
aus dem Präsidialrat aus oder ist er verhindert, tritt 
der gewählte Stellvertreter an seine Stelle. Weitere 
Stellvertreter sind die übrigen amtierenden Ge-
richtspräsidenten, im Falle der Finanzgerichtsbar-
keit die Vorsitzenden Richter des Sächsischen 
Finanzgerichts, in der Reihenfolge ihres Dienstal-
ters. Sind sowohl der gewählte Vorsitzende als 
auch der gewählte Stellvertreter vorzeitig aus dem 
Präsidialrat ausgeschieden, werden diese für den 
Rest der Amtszeit neu gewählt. 

 
 
(2) … 

 
-- 
 
 
 
 
 
§ 55  Bildung und Zusammensetzung der 
Staatsanwaltsräte 

 
(1)-(2) … 

 

(4) Die Einigungsstelle wird beim Staatsministe-
rium der Justiz für jede Angelegenheit gesondert 
gebildet, nachdem einer der Beteiligten erklärt hat, 
die Entscheidung der Einigungsstelle herbeiführen 
zu wollen. Sie besteht aus je zwei Beisitzern, die 
von der Dienststelle und dem Landesrichterrat 
bestellt werden, sowie einem Vorsitzenden, auf 
den sich beide Seiten einigen. Kommt eine Eini-
gung über die Person des Vorsitzenden nicht zu-
stande, bestellt ihn der Präsident des Sächsischen 
Oberverwaltungsgerichts. 
 
 
§ 15b  Geltung des Sächsischen Personalver-
tretungsgesetzes 

(unverändert) 
 
§ 27  Stellvertreter des Vorsitzenden, Ersatz-
mitglieder 

(1) Scheidet der gewählte Vorsitzende vorzeitig 
aus dem Präsidialrat aus oder ist er verhindert, tritt 
der gewählte Stellvertreter an seine Stelle. Weitere 
Stellvertreter sind die übrigen amtierenden Ge-
richtspräsidenten und, soweit keine weiteren 
Gerichtspräsidenten bestellt sind, die amtie-
renden Gerichtsdirektoren, in der Finanzge-
richtsbarkeit die Vorsitzenden Richter des Sächsi-
schen Finanzgerichts, in der Reihenfolge ihres 
Dienstalters. Sind sowohl der gewählte Vorsitzen-
de als auch der gewählte Stellvertreter vorzeitig 
aus dem Präsidialrat ausgeschieden, werden diese 
für den Rest der Amtszeit neu gewählt. 

(2) (unverändert) 
 
§ 44a  Revision 

Gegen Urteile des Dienstgerichtshofs steht den 
Beteiligten die Revision an das Dienstgericht des 
Bundes nach §§ 81 und 82 des Deutschen Rich-
tergesetzes zu. 
 
§ 55  Bildung und Zusammensetzung der 
Staatsanwaltsräte und des Landesstaatsan-
waltsrates 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Der Landeswahlvorstand für die Wahl 

des Landesstaatsanwaltsrates setzt sich aus 
drei Staatsanwälten zusammen. Besteht kein 
Landesstaatsanwaltsrat, wird der Landeswahl-
vorstand vom Generalstaatsanwalt des Frei-
staates Sachsen bestellt. 
 

 
 


